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Besondere Bedingungen für Versicherungen der Produktlinie 
NEXT 

 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
Sie sind als Versicherungsnehmer unser Vertragspartner; 
ergänzend zu den Bedingungen für die Hauptversicherung 
gelten die folgenden besonderen Bedingungen. 
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§ 1 Was ist eine Versicherung der Produktlinie NEXT? 

(1) Eine Versicherung der Produktlinie NEXT berücksichtigt 
im besonderen Maße soziale, ethische und ökologische Kri-
terien, bei Rentenversicherungen sowohl in der Phase vor 
als auch in der Phase nach dem Rentenbeginn. Das trifft, 
soweit bei einem Tarif in einer Phase vorhanden, sowohl auf 
die Auswahl von Kapitalanlagen im Sicherungsvermögen, 
die Auswahl von einzelnen Investmentfonds oder Fondsport-
folios als auch für die Auswahl von Indizes für die Indexbe-
teiligung zu. 

(2) Soweit Teile des Vertragsguthabens von unserem kon-
ventionellen Sicherungsvermögen bedeckt werden, halten 
wir in diesem Umfang innerhalb des Sicherungsvermögens 
Kapitalanlagen, die den Kriterien der Produktlinie NEXT ent-
sprechen. 

(3) Soweit die Wertentwicklung von Teilen des Vertragsgut-
habens in bestimmter Art und Weise an die Wertentwicklung 
von Investmentfonds, Fondsportfolios oder Indizes gekop-
pelt ist, entsprechen die Investmentfonds, Fondsportfolios 
bzw. die Indizes den Kriterien der Produktlinie NEXT. 

(4) Die Kriterien der Produktlinie NEXT können sich im Laufe 
der Zeit sowohl für die Kapitalanlagen im Sicherungsvermö-
gen als auch für die Investmentfonds, Fondsportfolios und 
Indizes verändern. Den aktuellen Stand können Sie in unse-
rem jährlichen NEXT-Bericht auf unserer Internetseite 
www.volkswohl-bund.de einsehen. 

(5) Sollte ein Investmentfonds, ein Fondsportfolio oder ein 
Index, den Sie für Ihren Vertrag gewählt haben, geschlossen 
oder aufgelöst werden oder nicht mehr den Kriterien der Pro-
duktlinie NEXT entsprechen, werden wir Sie darüber infor-
mieren und Ihnen eine Auswahl von Investmentfonds, 
Fondsportfolios bzw. Indizes unterbreiten, die den Kriterien 
der Produktlinie NEXT entsprechen. 

§ 2 Wann endet die Zugehörigkeit zur Produktlinie 
NEXT? 

(1) Sie können jederzeit mit Wirkung zum nächsten Monats-
ersten erklären, dass Ihre Versicherung nicht mehr zur Pro-
duktlinie NEXT gehören soll. Ihre Erklärung muss uns spä-
testens zwei Wochen vor dem Monatsersten vorliegen. 

(2) Sollten Sie, soweit in Ihrem Tarif zutreffend, Ihre Auswahl 
an Investmentfonds, Fondsportfolios oder Indizes ändern 
und dabei einen Investmentfonds, ein Fondsportfolio oder ei-
nen Index wählen, der bzw. das nicht den Kriterien der Pro-
duktlinie NEXT entspricht, dann endet die Zugehörigkeit Ih-
res Versicherungsvertrags zur Produktlinie NEXT mit dem 
Tag der entsprechenden Änderung. Hierüber werden wir Sie 
informieren. 

(3) Ihren Versicherungsvertrag führen wir in beiden Fällen im 
gleichen Tarif weiter, ohne soziale, ethische und ökologische 
Kriterien in besonderem Maße zu berücksichtigen. Diese 
„Besonderen Bedingungen für Versicherungen der Produkt-
linie NEXT“ entfallen dabei, alle übrigen Vertragsbestimmun-
gen bleiben unberührt. 

(4) Endete die Zugehörigkeit Ihrer Versicherung zur Produkt-
linie NEXT nach Absatz 2, können Sie innerhalb von drei 
Monaten die Zugehörigkeit zur Produktlinie NEXT wieder 
herstellen. Dafür genügt es, dass Sie innerhalb dieses Zeit-
raums Ihre Auswahl an Investmentfonds, Fondsportfolios 
oder Indizes so ändern, dass alle gewählten Investment-
fonds, Fondsportfolios und Indizes wieder den Kriterien der 
Produktlinie NEXT entsprechen. Dann werden diese „Be-
sonderen Bedingungen für Versicherungen der Produktlinie 
NEXT“ wieder Teil Ihrer Vertragsbestimmungen. 

 


